
Nutzerverwaltung im eAIR

Handreichung zum De-minimis-Register
(Stand 18.12.2025)

Das Echtsystem ist unter diesem Link erreichbar: https://internal.aid-
register.ec.europa.eu/

Für Test- und Schulungszwecke steht weiterhin das Testsystem zur Verfügung, 
das unabhängig vom Livesystem funktioniert. Auch die Nutzerverwaltung ist 
separat. Das Testsystem ist unter folgendem Link erreichbar: 
https://maintenance.internal.aid-register.ec.europa.eu/
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Allgemeine Hinweise

- Beihilfen können nur durch „Bewilligungsstellen“ gewährt werden. 

- Bewilligungsbehörden müssen eindeutig benannt werden.

- Projektträger, die für mehrere Behörden auf Landesebene tätig sind, müssen durch das 
Beihilfenreferat des WM angelegt werden.

- Begünstigte können nur von Nutzern mit Admin-Rechten angelegt werden.

- Bei Änderungen in der Verwaltungsstruktur: alte Dienststelle deaktivieren, neue Dienststelle 
erstellen, Nutzer umsortieren.

• Um Beihilfen erfassen zu können, muss für jede Dienststelle, die Beihilfen 
ausreicht, auch eine sog. Bewilligungsstelle angelegt werden. Einer 
Dienststelle/Bewilligungsbehörde muss nicht zwingend auch ein Nutzer 
zugewiesen werden. So können je nach Organisationsstruktur z.B. auch 
Nutzer übergeordneter Dienststellen für einzelne Bewilligungsstellen 
Beihilfen erfassen.

 Bitte achten Sie bei der Einrichtung der Namen von 
Bewilligungsbehörden darauf, dass diese eindeutig benannt werden, 
auch aus nationaler Sicht. Da das Register der Information der Bürger, 
Unternehmen und anderer Verwaltungsstellen dient, sind z.B. reine 
Abkürzungen oder die Benennungen wie Wirtschaftsministerium nicht zu 
empfehlen. Es sollte aus dem Namen der Bewilligungsbehörde eindeutig 
ersichtlich sein, wer die Beihilfe erlassen hat. Beispiel: Ministerium für 
Finanzen reicht allein nicht aus, besser: Ministerium für Finanzen des 
Landes XXX. Bei Bedarf können die Namen der Behörden auch 
nachträglich noch editiert werden.

 Geschäftsbereichsbehörden sowie Dienstleister / Projektträger, die 
aktuell nicht für mehrere Behörden tätig sind, werden unter der jeweiligen 
sektoralen Dienststelle angelegt.
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 Projektträger oder Dienstleister, die übergeordnet für verschiedene 
Ministerien auf Bundes- und Länderebene tätig sind, werden zentral 
durch das Bundeswirtschaftsministerium als sektorale Dienststellen 
angelegt und nicht unter den jeweiligen Nutzerstrukturen der
Bundesländer und Ressorts. Sollten Projektträger für mehrere Behörden 
auf Landesebene tätig sein, müssen diese durch Beihilfenreferat des 
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg angelegt werden. Bitte 
klären Sie dies ggf. mit Ihrem Projektträger ab.

 Aktuell können Begünstigte im Register nur mit Administratorenrechten 
(Verwalter) angelegt werden, d.h. mit anderen Rechten können die Nutzer 
keine vollständigen Beihilfen erfassen. Es wird deshalb empfohlen, 
ausschließlich Nutzer mit Verwalterrechten anzulegen.

 Je Dienststelle wird empfohlen mindestens einmal den sogenannten 
Kontaktpunkt zu vergeben, um Ansprechpartner in den Behörden 
übergreifend hervorzuheben. Es empfiehlt sich hier fortlaufend auf 
Aktualität der Daten zu achten, z.B. wenn Kollegen das Aufgabenfeld 
wechseln. Der Kontaktpunkt kann im Rahmend er Nutzerverwaltung 
aktiviert werden.

 Umsetzung von Änderungen in der Verwaltungsstruktur (z.B. nach 
Wahlen): Aktuell lassen sich Nutzer technisch von einer Dienststelle zur 
nächsten umsetzen; Dienststellen können deaktiviert oder umbenannt, 
aber nicht gelöscht werden. Umbenennungen wirken nicht nur für die 
Zukunft, sondern auch rückwirkend. Aktuelle Empfehlung: alte 
Dienststelle deaktivieren, neue erstellen und Nutzer „umsortieren“.
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Anlegen von Bewilligungsstellen

eAIR Nutzerverwaltung | 18. Dezember 2025 | Referat 53

Über den Reiter „Dienststellen“ auf der Startseite des eAIR wird eine Übersicht 
über alle Dienststellen im eigenen Zuständigkeitsbereich angezeigt.
Das Hinzufügen einer neuen Bewilligungsstelle erfolgt über „+ Neue 
Dienststelle“.
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Anlegen von Bewilligungsstellen

eAIR Nutzerverwaltung | 18. Dezember 2025 | Referat 53

Es erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem Angaben zur neu anzulegenden 
Bewilligungsstelle einzutragen sind.

• Die „Art der Dienststelle“ ist vorausgefüllt mit „Bewilligungsstelle“
• Als „Standort der Dienststelle“ ist der Ort anzugeben, in dem die Behörde 

ihren Sitz hat.
• Der „Code der Bewilligungsbehörde“ wird automatisch erzeugt, das Feld 

daneben muss aktiviert bleiben.
• Als „Bezeichnung der Dienststelle“ist eine eindeutige Bezeichnung 

einzugeben (ohne Abkürzungen). Insbesondere bei Dienststellen, deren 
Bezeichnung sich auch in anderen Bundesländern wiederfindet, sollte der 
Name um den Zuständigkeitsbereich ergänzt werden (Bspw. 
„Tierseuchenkasse Baden-Württemberg“). Auf der kommunalen Ebene 
sollte die genaue Bezeichnung gewählt werden (Bsp.: Stadt Stuttgart (BW), 
Gemeinde Sonnenbühl (BW), Landkreis Göppingen (BW))

Über „Anlegen“ wird die Bewilligungsstelle angelegt und erscheint in der 
Übersicht.
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Anlegen von Bewilligungsstellen

eAIR Nutzerverwaltung | 18. Dezember 2025 | Referat 53

Über die Auswahlmöglichkeiten rechts kann die Dienststelle bei Bedarf 
bearbeitet werden:
• Mittels „Dienststelle bearbeiten“ können Angaben bearbeitet werden (z.B. 

bei Umbenennung oder Umzug). Derzeit wirkt die Umbenennung auch für 
die Vergangenheit.

• Über „Deaktivieren“ kann die Dienststelle deaktiviert werden. Hinweis: eine 
Dienststelle kann nicht gelöscht werden.

• Über „Nutzer hinzufügen“ gelangt man direkt in die Nutzerverwaltung und 
kann einen neuen Nutzer hinzufügen.
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Anlegen von Nutzern

eAIR Nutzerverwaltung | 18. Dezember 2025 | Referat 53

Einer Bewilligungsbehörde muss nicht zwingend ein Nutzer zugewiesen sein. 
Ein Nutzer muss jedoch immer einer Dienststelle zugewiesen sein.

Wichtig: 
Ein Nutzer kann nur angelegt werden, wenn er sich zuvor im EU-Login 
registriert hat, da die dort hinterlegte E-Mail-Adresse eingegeben werden 
muss.
Ein Nutzer kann nicht doppelt angelegt werden.

Das Anlegen eines neuen Nutzers erfolgt entweder über die Schaltfläche der 
jeweiligen Dienststelle oder über den Reiter „Nutzer“. Über die blaue 
Schaltfläche „+ Neuer Nutzer“ öffnet sich ein Pop-Up-Fenster.
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Anlegen von Nutzern

In diesem sind weitere Angaben zum Nutzer zu machen:

Eingabe von Vorname und Nachname sowie der genauen EU-Login-Email-
Adresse.
Als Sprache kann DE – Deutsch aktiviert werden.

Als „Zugewiesene Rolle“ empfehlen wir, alle Nutzer als MS Verwalter 
anzulegen, da nur Verwalter Begünstigte anlegen können.

Im Anschluss muss der Nutzer einer Dienststelle zugewiesen werden. Dies 
kann sowohl in der eigenen Dienststelle als auch einer untergeordneten 
Bewilligungsstelle erfolgen. Die Auswahl im Drop-Down-Menü entspricht der 
Übersicht unter dem Reiter „Offices“.
Ganz unten besteht die Möglichkeit, den Nutzer als Hauptansprechpartner 
(„Kontaktpunkt“) der jeweiligen Dienststelle zu aktivieren.

Über „Anlegen“ wird der Nutzer angelegt und erhält eine systemgenerierte E-
Mail.
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Anlegen von Nutzern

8eAIR Nutzerverwaltung | 18. Dezember 2025 | Referat 53

Solange die Registrierung nicht bestätigt wurde, befindet sich der Nutzer im 
Status „Unbestätigt“, sobald die Registrierung abgeschlossen wurde, wird der 
Status in grün „Enabled“ angezeigt.

Über die Auswahlmöglichkeiten rechts kann ggf. eine erneute 
Registrierungsmail versendet werden.
Mittels „Nutzer bearbeiten“ können alle Nutzerangaben bearbeitet oder der 
Nutzer ggf. einer neuen Dienststelle zugeordnet werden.
Über „Nutzer löschen“ kann der Nutzer gelöscht werden.

Das eigene Nutzerprofil kann nicht bearbeitet werden.
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Rückfragen

Referat 53
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

EU-Beihilfe@wm.bwl.de

-
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